
60 Probleme aus dem Staats- und
Verwaltungsrecht

Hebeler / Spitzlei

5. Auflage 2024
ISBN 978-3-8006-7228-8
Vahlen

schnell und portofrei erhältlich bei 
beck-shop.de

Die Online-Fachbuchhandlung beck-shop.de steht für Kompetenz aus Tradition.
Sie gründet auf über 250 Jahre juristische Fachbuch-Erfahrung durch die Verlage
C.H.BECK und Franz Vahlen.
beck-shop.de hält Fachinformationen in allen gängigen Medienformaten bereit:
über 12 Millionen Bücher, eBooks, Loseblattwerke, Zeitschriften, DVDs, Online-
Datenbanken und Seminare. Besonders geschätzt wird beck-shop.de für sein

https://www.beck-shop.de/hebeler-spitzlei-60-probleme-staats-verwaltungsrecht/product/35762676?utm_source=pdf&utm_medium=clickthru_ihv&utm_campaign=pdf_35762676&em_src=cp&em_cmp=pdf/35762676
https://www.beck-shop.de/?utm_source=pdf&utm_medium=clickthru_ihv&utm_campaign=pdf_35762676&em_src=cp&em_cmp=pdf/35762676


umfassendes Spezialsortiment im Bereich Recht, Steuern und Wirtschaft mit rund
700.000 lieferbaren Fachbuchtiteln.



Hebeler · Spitzlei 60 Probleme aus dem Staats- und Verwaltungsrecht  



 
 
 
 
 



60 Probleme  
aus dem  
Staats- und Verwaltungsrecht 

von 

Dr. Timo Hebeler 
Professor an der Universität Trier 
 
und 

Dr. Thomas Spitzlei 
Professor an der Universität Bayreuth 

5. Auflage 2024 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Verlag Franz Vahlen 



 
Zitiervorschlag: Hebeler/Spitzlei Probleme StaatsR/VerwR S. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.vahlen.de 
 

ISBN  978 3 8006 7228 8 
 
©  2024 Verlag Franz Vahlen GmbH 
Wilhelmstraße 9, 80801 München 
Druck und Bindung: Beltz Grafische Betriebe GmbH 
Am Fliegerhorst 8, 99947 Bad Langensalza 
 
Satz: R. John + W. John GbR, Köln 
Umschlag: Martina Busch, Grafikdesign, Homburg Saar 
 

  
Gedruckt auf säurefreiem, alterungsbeständigem Papier 
(hergestellt aus chlorfrei gebleichtem Zellstoff) 
 
Alle urheberrechtlichen Nutzungsrechte bleiben vorbehalten. 
Der Verlag behält sich auch das Recht vor, Vervielfältigungen dieses Werkes  
zum Zwecke des Text and Data Mining vorzunehmen. 
 



V 

Vorwort zur 5. Auflage 

Gegenüber der Vorauflage wurden aufgrund der zunehmend geringen Prüfungsrele-
vanz im 1. Teil zum Staatsrecht das 8. Problem, das 14. Problem, das 19. Problem und 
das 22. Problem gestrichen. Neu aufgenommen wurden dafür in Reaktion auf wichti-
ge Entscheidungen des BVerfG und neue Gesetzesentwicklungen das 8. Problem zum 
Grundrecht auf Gewährleistung eines menschenwürdigen Existenzminimums, das 
9. Problem zur intertemporalen Freiheitssicherung, das 15. Problem zum Streikrecht 
von Beamten und das 29. Problem zu den Paritätsgesetzen. Den tiefgreifenden Ände-
rungen im Bundeswahlgesetz im Juni 2023 trägt die Neuauflage im grundlegend 
überarbeiteten 28. Problem Rechnung; das 30. Problem der Vorauflage zur Grund-
mandatsklausel war aufgrund der Gesetzesänderung zu streichen. Im 2. Teil zum 
Verwaltungsrecht ist das 58. Problem zu den Fehlerfolgen bei Gemeinderatsbeschlüs-
sen neu aufgenommen worden. 

Rechtsprechung und Schrifttum sind durchgehend bis Mai 2023 eingearbeitet, verein-
zelt sind auch danach noch Nachträge erfolgt. 

Dieses Buch ist kein gewöhnliches Lehrbuch. Daher werden die Konzeption des Bu-
ches und der Umgang mit den Problemen in der Klausur näher in dem Abschnitt 
„Zum Aufbau des Buches und zur Arbeit mit dem Buch“ erläutert.  

Wertvolle Hilfe bei der Überarbeitung haben in Bayreuth Matthias Dörr, Linda  
Eisenhammer, Helena Groth und Justus Wohlenberg sowie in Trier Katharina Berg 
und Helene Stahl geleistet. Den genannten Personen sei ebenso herzlich gedankt wie 
Dr. Anna Bloch vom Verlag Franz Vahlen für die gute Betreuung bei der Herstellung 
der Neuauflage. 

Über Anregungen und Kritik aus dem Leserkreis freuen sich die Autoren auch  
weiterhin. Diese können Sie am einfachsten richten an hebeler@uni-trier.de oder 
thomas.spitzlei@uni-bayreuth.de. 
 
Trier und Bayreuth, August 2023 Timo Hebeler und Thomas Spitzlei 
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